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Telefon: 0 233-24034 
Telefax: 0 233-25846 
 

 Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung 
 
PLAN-HAIV-33V 
 

 
Neubauprojekt Sozialpastorales Zentrum: Erhalt der Bäume 
sowie möglichst geringe Versiegelung 
 
Empfehlung Nr. 20-26/ E 01488 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 17 – Obergiesing-
Fasangarten am 24.10.2023 
 
Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12352 
 
Anlagen: 
1. Empfehlung Nr. 20-26/ E 01488 
2. Lageplan 
3. Lageplan mit Stadtbezirkseinteilung 
 
 
Beschluss des Bezirksausschusses des 17. Stadtbezirkes Obergiesing-Fasangarten 
vom 12.03.2024 

Öffentliche Sitzung 
 
I. Vortrag der Referentin 

Die Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 17 - Obergiesing-Fasangarten hat am 
24.10.2023 die anliegende Empfehlung Nr. 20-26/ E 01488 (Anlage 1) beschlossen. 
 
Mit der Empfehlung wird die Landeshauptstadt München gebeten, sich bei dem großen 
Bauprojekt Sozialpastorales Zentrum auf dem Gelände Untersbergstraße 3-7, Warngauer 
Straße 27-29 (Bauherr Katholisches Siedlungswerk München GmbH) dafür einzusetzen, 
dass so wenig Bäume wie möglich gefällt und möglichst wenig grüne Flächen versiegelt 
werden. 
 
Da es sich um eine Empfehlung einer Bürgerversammlung handelt, muss diese nach 
Art. 18 Abs. 4 Satz 1 GO und § 2 Abs. 4 Satz 1 Bürger- und Einwohnerversammlungs-
satzung vom Stadtrat bzw. Bezirksausschuss und gemäß § 9 Abs. 4 Bezirksausschuss-
satzung vom Bezirksausschuss behandelt werden. 
Zuständig für die Behandlung ist der Bezirksausschuss des Stadtbezirkes 17 - 
Obergiesing-Fasangarten, da die Empfehlung ein Geschäft der laufenden Verwaltung (Art. 
37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung i.V.m. § 22 der Geschäftsordnung des 
Stadtrates) beinhaltet (Vollzug der baurechtlichen Vorschriften – BayBO) und die 
Angelegenheit stadtbezirksbezogen ist. 
Der Beschluss des Bezirksausschusses hat gegenüber der Verwaltung lediglich 
empfehlenden Charakter. 
 
Zur Information des Bezirksausschusses des 17. Stadtbezirkes führt das Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung Folgendes aus: 
 
Für die angesprochenen Grundstücke (Untersbergstraße 3-7, Warngauer Straße 27-29) 
wurde am 01.02.2023 ein überwiegend positiver Vorbescheid erteilt. Dies erfolgte nach 
eingehender Prüfung der Rechtslage und der Naturschutzbelange durch die betroffenen 
Dienststellen, auch durch die Abteilung Baumschutz und Freiflächengestaltung. 
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Die hier gegenständlichen Grundstücke befinden sich nicht im Gebiet eines qualifizierten 
Bebauungsplans. In dem Vorbescheidsverfahren wurde die planungsrechtliche 
Zulässigkeit des Bauvorhabens nach § 30 Abs. 3 BauGB in Form des einfachen 
übergeleiteten Bauliniengefüges mit straßenseitiger Baulinie beurteilt und festgestellt. Im 
Übrigen erfolgte die planungsrechtliche Prüfung nach § 34 BauGB. 
 
Der Lokalbaukommission wurde im Anschluss ein Bauantrag für ein Sozialpastorales 
Zentrum - Neubau von Wohnungen, verschiedenen Gewerbeeinheiten, Pfarrzentrum und 
Kindertagesstätte mit Mobilitätskonzept (Untersbergstr. 3-7 / Warngauerstr. 27-29) 
vorgelegt. Dieser wurde am 26.10.2023 seitens der Lokalbaukommission mit 
umfangreichen Auflagen zum Baumschutz und zur Freiflächengestaltung genehmigt. 
Im Rahmen der Prüfung nach § 30 Abs. 3 i.V.m. § 34 Baugesetzbuch wurde festgestellt, 
dass sich das Vorhaben in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt. 
 
Selbstverständlich wurde im Rahmen des Vorbescheidsverfahrens und des 
Baugenehmigungsverfahrens darauf geachtet, dass die Versiegelung des Baugrundstücks 
auf das notwendige Maß beschränkt wird und möglichst viele Bäume erhalten werden 
können. Dies wurde durch Umplanung des beantragten Vorhabens im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens seitens des Bauwerbers aufgenommen und umgesetzt. 
So konnten durch Verschiebung der Baukörper und durch Reduzierung der Tiefgarage 
zwei sehr erhaltenswerte Baumgruppen in ihrem Bestand unberührt bleiben. 
 
Gleichwohl musste zur Umsetzung des vorhandenen Baurechts eine Anzahl von Bäumen 
zur Fällung freigegeben werden. Als Ersatz für die Baumfällungen sind jedoch 
standortgerechte Laubbäume der WKl. I und der Wkl. II, Hochstamm, 4xv mB, 
Stammumfang 20/25cm neu zu pflanzen. Die Neupflanzungen werden vom Bauherrn 
aufgrund der naturschutzrechtlichen Auflage in der Baugenehmigung verlangt. Sie sind bis 
zur Bezugsfertigkeit, spätestens in der darauf folgenden Pflanzzeit, durchzuführen. 
 
Zur Sicherstellung des Schutzes der auf dem Grundstück zu erhaltenden Bäume wurde 
zudem die Einsetzung einer Umweltbaubegleitung (UBB, ökologische Bauüberwachung) 
beauflagt. 
 
Zusammenfassend kann bemerkt werden, dass die Lokalbaukommission im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren (Voranfrage, Bauantrag) stets darauf geachtet hat, dass die 
Versiegelung des Grundstücks auf das notwendige Maß beschränkt und geschützter 
Baumbestand -soweit im Rahmen des vorhandenen Baurechts möglich und zumutbar- 
erhalten wird. 
 
Im Nachgang zu dem bereits erteilten Vorbescheid sowie zu der bereits erteilten 
Baugenehmigung kann seitens der Landeshauptstadt München nicht mehr weitergehend 
auf Änderungen an der Planung hingewirkt werden. 
 
Dem Umwelt- und Artenschutz kommt die Landeshauptstadt München durch die genannte 
Anwendung der Baumschutzverordnung nach. Ein Schutzzweck der Baumschutz-
verordnung ist beispielsweise der Erhalt der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes. 
 
Der Empfehlung Nr. 20-26/ E 01488 der Bürgerversammlung des 17. Stadtbezirkes 
Obergiesing-Fasangarten am 24.10.2023 kann nur nach Maßgabe der vorstehenden 
Ausführungen entsprochen werden. 
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Dem Korreferenten, Stadtrat Paul Bickelbacher, und der zuständigen Frau Stadträtin 
Veronika Mirlach, ist ein Abdruck der Sitzungsvorlage zugeleitet worden. 

 
II. Antrag der Referentin 

Ich beantrage Folgendes: 
 
1. Von der Sachbehandlung - laufende Angelegenheit (§ 22 GeschO) - wird Kenntnis 

genommen, wonach sich das Referat für Stadtplanung und Bauordnung im 
Vorbescheids- und Baugenehmigungsverfahren im Rahmen der gesetzlichen 
Vorgaben und Vorschriften dafür eingesetzt hat, dass möglichst wenig Bäume gefällt 
werden müssen und dass die Versieglung von Flächen möglichst gering gehalten wird 
und im Rahmen des Bauvollzugs dafür Sorge trägt, dass die Verpflichtungen zum 
Baum- und Naturschutz eingehalten werden. 
 

2. Die Empfehlung Nr. 20-26/ E 01488 der Bürgerversammlung des 17. Stadtbezirkes 
Obergiesing-Fasangarten am 24.10.2023 ist damit gemäß Art. 18 Abs. 4 der 
Gemeindeordnung behandelt. 
 

III. Beschluss 

nach Antrag. 
 
 
 
Der Bezirksausschuss des Stadtbezirkes 17 Obergiesing-Fasangarten der 
Landeshauptstadt München 

 
Der/ die Vorsitzende     Die Referentin 
 
 
 
 
        Prof. Dr. (Univ. Florenz) 
        Elisabeth Merk 
        Stadtbaurätin 
 
 

IV. WV Referat für Stadtplanung und Bauordnung SG 3 zur weiteren Veranlassung. 
zu IV. 

1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdruckes mit dem Original wird bestätigt. 
2. An den Bezirksausschuss 17 - Obergiesing-Fasangarten 
3. An das Direktorium HA II/V2 – BA-Geschäftsstelle Ost 
4. An das Revisionsamt 
5. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung HA I 
6. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung HA II 
7. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung HA III  
8. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung HA IV  
9. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung SG 3 

mit der Bitte um Kenntnisnahme. 
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V. Abdruck von I. – IV. 

1. An das Referat 
Es wird gebeten, von der Abänderung des Beschlusses durch den 
Bezirksausschuss Kenntnis zu nehmen; der Beschluss betrifft auch Ihr Referat. 
Es wird um umgehende Mitteilung gebeten, ob der Beschluss aus dortiger Sicht 
vollzogen werden kann. 
 

2. Zurück an das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA IV/33V 
 
Der Beschluss des Referats für Stadtplanung und Bauordnung 
 
 kann vollzogen werden 

 
 kann/soll nicht vollzogen werden (Begründung s. gesondertes Blatt) 

 
VI. An das Direktorium – D-II-BA 

 Der Beschluss des Bezirksausschusses 10 kann vollzogen werden 
 

 Der Beschluss des Bezirksausschusses 10 kann/soll nicht vollzogen werden 
(Begründung siehe Beiblatt) 

 
 ist rechtswidrig (Begründung siehe Beiblatt) 

 
Es wird gebeten, die Entscheidung des Oberbürgermeisters zum weiteren Verfahren 
einzuholen. 

 
 
 
Am 
Referat für Stadtplanung und Bauordnung SG 3 
 
i. A. 
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